
der Benagen zu l~l"1 s' ~'llo::rJp!iischen Protokollen des NationalrAte. , 
Xl11. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
i,; I DER BUNDESKANZLER 

Zl.15.194-PrM/73" 
Parl.Anfrage Nr.1256/J an d.BK 
betr.Datenschutz 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 
1010 Wie n • 

28.Juni 1973' 

4'~o5 IA.B. 
zu 4:l~ /J. 
Präs." 2. Juli 1973 ........ _-..... -.......... _ ..... 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.ERHACORA, Dr.LEITN3R 
und Genossen haben am 9.JvIai 1973 unter der Nr.1256/J an 
nicb eine schriftliche Anfrage, betreffend Datenschutz 
gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

1. \Vie lauten. die StelluYl,:?;nahmen zum Eohentwurf eines Da­
tenschutzgesetzes? 

2. Bis wann wird die längst fällige und übrigens durch 
Beschlu.ß der Bundesregierung längst verheißene Regie­
rungsvorlage im Nationalrat eingebrach~ werden? 

3. Hat die Bundesregierung die Absicht, so rasch wie mög­
lich, nämlich so lange es noch kein Datenschutzgeset~ 
gibt, eine Kormnission ins Leben zu rufen, die auf Ver­
waltunesebene berufen ist, den Computerbetrieb zu kon­
trollieren und die Höglichkei ten des IUßbrauchs per­
sönlicher Daten zu erkennen? 

Diese Anfrage ist zwar an mich gerichtet, beinh.altet aber 
im Punkt 3 eine Frage, mit der die Bundesregierung ange­
sprochen wurde. Ich habe daher den Ministerrat in seiner 
Sitzung a.TIl 18.Juni 1973 mit dieser Anfrage befaßt und be­
ehre mich nunmehr jene mit Zustimmung der Bundesregierung 
wie folgt zu beantworten: 
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Zu Frage 1: 

Es ist selbstverständlich, daß die Stellungnahmen, die zu 
einem Ninisterialentwurf im Zuge der Vorhereitu.ng einer 
Regierungsvorlage ergehen, den Abgeordneten zugänglich 
gemacht werden. Zu diesem Zweck werden auch Abschriften 
der Stellungnahmen den Parlamentsklubs zur Verfügung ge­
stellt. Es erscheint aber aus prinzipiellen und präjudi­
ziellen Gründen nicht zweckmäßig, Stellungnabmen, bzw. 
Überlegungen~ die zu einem P..chent\ .... urf verfaßt werden t im 
genauen Wortlaut im Wege einer parlamentarischen Anfrage­
beantwortung zu veröffentlichen. 

Zu Frage 2: 

1. Die -"orliegenden Stellungnahmen haben insbesondere 
folgende Probleme aufgezeigt, die mit der Ausarbeitung 
eines Datenschutzgesetzes verbunden sind: 

a) Die Stellungnabmen befassen sich mit der Frage einer 
AOi!,::::'t3'nZur::g des :Begriffes "Pri vatsr;bäre 11 bzw. des vom 
;', 1 ' J......, - .... 3· .... P U 
n.O:1en:WiA.Y.l. s1;att dessen verwenaeten 'egrll:..es per-
sonenbezogene Date::". :Sine ::Jefinition wird für wün­
seh.enswert eraebtet, wobei jedoch die Problematik 
der mittelbar personenbezogenen Daten (insbesondere 
der Wirtschaftsdaten), der auf juristische Personen 
bezogenen Daten (ebenfalls auch Wirtschaftsdaten) 
und der Rekonstruierbarkeit von Daten eine bisher 
noch nicht gelöste Schwierigkeit bietet. 

b) Die !1ehrzahl der Stellungnahmen beschäftigt sich. 
auch mit der Sch.wierigkeit einer Abgrenzung der 
verschiedenen Interessenssphären in einem allgemei­
nen Gesetzentwurf, der zwangsläufig nur unbestimmte 
Hechtsbegriffe verwenden kann. Es geht dabei um die 
Abwägung der divergierenden Interessen privater 
Personen an der G:ebeimbaltung einerseits und an der 
Kenntnis von Daten andererseits sowie der öffentli­
chen Interessen, ebenfalls an der Geheimhaltung 

, 
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einerseits und an der Kenntnis von Daten anderer­
seits. In diesem Zusammenhang steht insbesondere 
auch die Frage, wieweit eine generell abstrakte Be­
zeichnung von Daten möglich wäre, deren Sammlung 
überhaupt verboten sein soll, ferner die Frage, ob 
nicht gewisse Datensammlungen (z.B.Personalinforr:a­
tionssysteme, gewisse gewerbliche })atensarnmlUnge~l) 
vom Recht auf Auskunftserteilung ausgenommen sein 

. sollen. 
c) Es wurde auch in den Stellungnahreen der Wunsch nach 

Schaffung einer Evidenzstelle für "Datenbanken lf 

bzw.einer allgemeinen Konzessionspflicht für tI:!)a­
tenbanken" geäußert. Dies setzt jedocn eine Lefini­

tion des Begriffes "Datenbank" voraus, die bisher 
noch nirg.ends befriedigend gelungen ist, da diese 
Definition einerseits so beschaffen sein müßte, daß 
sie einen wirkungsvollen Schutz gew~hrleistet, an~ 
dererseits eine dem Gleichheitssatz widerspreche~de 
Diskrirr.inierung des neuen Ivlec:"UiT!8 EDV :::::e€:Senübe:::' 
berkömrnl:i.cten Datensammlungen verme iden mü(:,te: ö ies 
auch, um eine Umgehungsmöglicllkeit auszuscba.11;e;o. 

'lon einer befried igenden I'efinj .. tion h;'~ngi; aber cHiCrJ 

die orqanisatorische Gestal tUtlP.: einer derarti:::en 
~ ~-

Evidenzstelle ab. 
d) Zum Teil wird eine Ausweitung der bisher vorgesehe­

nen Strafbestimmungen in Richtung einer Ausweitung 
des erfaßten Personenkreises, ferner in Richtung 
einer Gestaltung als Offizialdelikt sowie in Eich- ," 
tung einer zusätzlichen Sanktion für den Fall der 
Verweigerung von Auskünften über bestehende Daten­
sammlungen gewünscht. Auch eine Ausweitung des zi­
vilrechtlichen (haftungsrechtlichen) Schutzes, wur­
de angeregt. 

~) Die Forderung der Garantie des freien Zugriffsrech­
tes für Abgeordnete wird ebenfalls gewünscht; so­
weit es sich jedoch um Auskünfte über -personenbezo­

~ene Daten handelt, ist freilich zu bedenken, daß 
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die Abgeordneten nich.t den Bestimmungen über das 

Amtsgeheimnis unterliegen. 
f) Es werden freilich auch Befürchtungen zum Ausdruck 

gebracht, daß der vom Entwurf vorgesehene Anspruch 
auf Auskünfte zu einer Störung des kontinuierlichen 
Rechenzentrumsbetriebes, insbesondf3refür notwendige 

·Verwaltungsaufgaben, führen könnte oder mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden sei. Auch 
hinsichtlich der Fragen einer möglich.en·Beeinträch­
tigung des freien Gewerbebetriebes wird auf die 
Notwendigkeit weiterer Untersuch.ungen aufmerksam 
gemacht. 

g) Schließlich wird in den Stellungnabmen auf die not­
'vendige terminologische Vereinheitlichung und· ein­
zelne F::,:,agen der legist;ischen Gestaltung, insbeson­
dere ·auf die Notwendigkeit leges fugitivae zu ver­

meiden, hingewiesen. 

2. Die Fülle dieser eben dargestellten Probleme zeigt die 
Komplexität der mit einem ~llgemeinenDatenschutzge­
setz verbundenen Fragen und .die dadurch bedingte 
Scbwierigk~it, einen entsprecbenden Gesetzentwurf aus­
zuarbeiten. Dessenungeachtetwird die Bundesregierung 
bemüht sein, .nach Möglicbkeitnoch in der Herbstses- . 
sion des Nationalrates den Entwurf eines Datenschutz­
gesetzes als Regierungsvorlage einzubringen. 

Zu ·Frage 3: 

Die Bundesregierung wird bis zum Inkrafttreten eines Da­
tenschutzgesetzes dafür Sorge tragen, daß der Computer­
betrieb kontrolliert und die Möglicbkeiten des Mißbrau­
cbes persönlicher Daten erkannt werden. Ob sie dazu die 
Form einer Kommission wählt, kann derzeit noch nicht aus­
gesagt werden, weilhiefür auch andere Möglicbkeit~n be­
steh.en. So könnte beispielsweise auch die. Volksanwal t­
schaft zunächst mit der·Aufgabe betraut. werden,.einer-

'. 
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seits für daran intereseierteStaatsbürger, die ein ent­

s:prechendesbegri.indetes Interesse darzulegen hätten, in 
das "vorhandene Datenmaterial Einsicht zu nehmen und an-
dererseits Beschwerden wegen allfälliger mißbräuchlicher 
Verwendung persönlicbe:: Daten. entgegenzunehmen. 

Für den inte:!'nen EundesbeTeich werden iIT! Zusammenhang mit 
Q;:l'}"'1 .h.r.'be.i te!i. "arl einem mebrjäbrigell ~I)V-Pla~.L. auch. Daten-

Q,..~c"""~·re·:rp.ll'11.o-t:ni i!i "llS<:::l",..bt .o-enoTT\n'lO"'" W01"'o'en '- ........... ........ l. 4. .. _ 5"'" _ ... \. .. D -" ... ........ h.. ..... .... _ 0 J.~...., L.1 1..0" _ :J • 
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